
Erfassungsbogen 

für die Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude auf 
Verbrauchsbasis nach§ 19 der EnEV 2013 „Verbrauchsausweis" 

Kann der Verbrauchsausweis bei Ihrem Gebäude ausgestellt werden? 

Voraussetzung für die Ausstellung eines Energieausweises auf Verbrauchsbasis ist das vollständige 

Vorliegen von den Verbrauchsdaten für die Wärmeerzeugung in den entsprechenden 

Abrechnungszeiträumen (siehe Punkt 8). 

Der Verbrauchsausweis kann für folgende Gebäude erstellt werden: 
- Wohngebäude mit mehr als vier Wohneinheiten und
- Wohngebäude mit bis zu vier Wohneinheiten, wenn diese mindestens entsprechend dem Stand

der 1977 erlassenen Wärmeschutzverordnung errichtet oder zwischenzeitlich durch

Dämmmaßnahmen mindestens auf diesen Stand gebracht wurden.

liegen keine vollständigen Verbrauchsdaten vor, muss der Energieausweis auf Grundlage des 

rechnerischen Energiebedarfs erstellt werden. 

1. Standort des Gebäudes

Straße. Nr. BHM Kunden-Nummer 

PLZ. Ort 

2. Gebäudeart

D Freistehendes Gebäude D Doppelhaushälfte/ Reihenendhaus D Eckhaus 

D Mittelhaus in  Zeilenbebauung 

3. Baujahr des Gebäudes
(bei Gebäuden, die vor 1965 errichtet wurden, genügt eine Circa-Angabe): ____ 










